
 

 

 

 

 
Zwölfte Verordnung zur Anpassung der Verordnungen  

zur Bekämpfung des Corona-Virus 

Vom 25. Mai 2020 

 

Aufgrund des  

1. § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587), 

2. § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes vom 23. November 2006 (GVBl. 
I S. 6060), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2019 (GVBl. S. 434), 

3. § 89 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 2020 
(GVBl. S. 318),  

verordnet die Landesregierung: 

 

Artikel 1  

Änderung der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 

 
Die Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 13. März 2020 (GVBl. S. 153), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. Mai 2020 (GVBl. S. 334), wird wie folgt geändert: 
 
1. Die §§ 2 bis 4 werden durch die folgenden §§ 2 bis 4 ersetzt:  
 

„§ 2 
 
(1) Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte nach § 33 Nr. 1 des lnfektionsschutzgeset-
zes und Kindertageseinrichtungen nach § 25 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfege-
setzbuchs vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. September 2018 (GVBl. S. 590), dürfen, ausgenommen in den Fällen des Abs. 2, durch 
Kinder nicht betreten werden. Die Personensorgeberechtigten haben für die Erfüllung die-
ser Verpflichtung Sorge zu tragen.  
 
(2)  Abs. 1 gilt nicht, wenn  
 
1. beide Erziehungsberechtigten berufstätig sind und eine Erziehungsberechtigte oder ein 

Erziehungsberechtigter zu einer der in der Anlage genannten Personengruppen gehört,  
 
2. es sich um ein Kind einer Schülerin, eines Schülers oder einer oder eines Studierenden 

handelt, die oder der nach § 3 Abs. 1 unterrichtet wird,  
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3. es sich um ein Kind einer oder eines berufstätigen oder studierenden Alleinerziehenden 
im Sinne des § 21 Abs. 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch handelt,  

 
4. die Betreuung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung aufgrund einer Entschei-

dung des zuständigen Jugendamtes zur Sicherung des Kindeswohls dringend erforder-
lich ist, 

 
5. für ein Kind der Bescheid des zuständigen Sozialhilfeträgers über die Gewährung einer 

Maßnahmenpauschale nach der Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinde-
rung vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen für 
Kinder vom 1. August 2014 in der jeweils geltenden Fassung vorliegt,  

 
6. durch das Betretungsverbot im Einzelfall für Eltern und Kinder eine vom zuständigen Ju-

gendamt bescheinigte besondere Härte entsteht, die sich durch außergewöhnliche und 
schwerwiegende Umstände von den durch den Wegfall der regelhaften Betreuung all-
gemein entstehenden Härten abhebt,  

 
7. es sich um Kinder handelt, die der Träger im Rahmen der Betreuungskapazitäten der 

Kindertageseinrichtung zusätzlich aufnimmt.  
 
Die Einrichtung kann einen Nachweis über die Zugehörigkeit zu einer der in der Anlage ge-
nannten Personengruppen fordern; in Zweifelsfällen entscheidet die zuständige Ordnungs-
behörde. Die in Nr. 11 der Anlage genannten Personen dürfen ihre eigenen Kinder mit 
Ausnahme der Kinder nach Abs. 3 in das Betreuungsangebot einbeziehen. Übersteigt in 
den Fällen des Satz 1 Nr. 7 die Nachfrage nach Betreuungsplätzen die Betreuungskapazi-
täten des Trägers, trifft dieser im Einvernehmen mit dem zuständigen Jugendamt eine 
Auswahlentscheidung. 
 
(3) Abs. 2 gilt nicht, wenn die Kinder oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes 
Krankheitssymptome für COVID-19 aufweisen oder in Kontakt zu infizierten Personen ste-
hen oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind. 
Satz 1 gilt nicht, soweit Angehörige des gleichen Hausstandes aufgrund ihrer beruflichen 
Tätigkeit nach Nr. 10 der Anlage in Kontakt zu infizierten Personen stehen. 
 
(4) In Einrichtungen nach Abs. 1 tätige Personen dürfen nicht beschäftigt werden, wenn sie 
Krankheitssymptome für COVID-19 aufweisen, in Kontakt zu infizierten Personen stehen 
oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind. 
 

§ 2a 
 
Erlaubnispflichtige Kindertagespflegestellen nach § 43 Abs. 1 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch dürfen durch Kinder nicht betreten werden, wenn sie, die Angehörigen des 
gleichen Hausstandes oder die Tagespflegeperson Krankheitssymptome für COVID-19 
aufweisen oder in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infizier-
ten Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind. Satz 1 gilt nicht, soweit Angehörige des 
gleichen Hausstandes aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit nach Nr. 10 der Anlage in Kon-
takt zu infizierten Personen stehen. 
 

§ 3 
 
(1) Der Unterricht und andere reguläre schulische Veranstaltungen an Einrichtungen nach § 
33 Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes haben so zu erfolgen, dass ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zwischen Personen sichergestellt werden kann. Die Gruppengröße darf in der 
Regel 15 Personen nicht überschreiten. Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur 
Hygiene sind einzuhalten. 
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(2)  Schülerinnen, Schüler und Studierende dürfen den Präsenzunterricht und andere regu-
läre schulische Veranstaltungen an Einrichtungen nach § 33 Nr. 3 des Infektionsschutzge-
setzes nicht besuchen 
 
1. wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für CO-

VID-19 aufweisen oder in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt 
mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

 
2. wenn sie krankheitsbedingt, aufgrund ihres Alters oder des Stands ihrer geistigen, kör-

perlichen und motorischen oder emotionalen und sozialen Entwicklung nicht in der Lage 
sind, den Mindestabstand einzuhalten. 

 
Ihr Fehlen gilt als entschuldigt. Satz 1 Nr. 1 gilt nicht, soweit Angehörige desselben Haus-
standes aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit nach Nr. 10 der Anlage in Kontakt zu infizierten 
Personen stehen. 
 
(3) An den Schulen für Kranke entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter nach Anhö-
rung der Eltern und in Absprache mit dem Klinikpersonal im Einzelfall über die Beschulung. 
 
(4) Die Präsenzpflicht der Lehrkräfte, der sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie der Schulleitungsmitglieder an den öffentlichen Schulen entfällt, wenn sie 
Krankheitssymptome für COVID-19 aufweisen, in Kontakt zu infizierten Personen stehen 
oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind. Satz 1 
gilt nicht, soweit Angehörige desselben Hausstandes aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit 
nach Nr. 10 der Anlage in Kontakt zu infizierten Personen stehen. 
 
(5) Auf Antrag werden von der Teilnahme am schulischen Präsenzbetrieb an den öffentli-
chen Schulen befreit: 
 
1. Schülerinnen, Schüler und Studierende, Lehrkräfte, sozialpädagogische Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, wenn sie oder Personen, mit denen sie in einem Hausstand leben, bei 
einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus aufgrund einer vorbestehenden Grunder-
krankung oder Immunschwäche dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausge-
setzt sind, 
 

2. Schülerinnen, Schüler und Studierende, wenn Personen, mit denen sie in einem Haus-
stand leben, über 60 Jahre alt sind, sowie 
 

3. Lehrkräfte, sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selbst über 60 Jah-
re alt sind. 
 

Eine Befreiung von Lehrkräften nach Satz 1 Nr. 1 oder 3 gilt nicht für die Wahrnehmung 
von Verwaltungsaufgaben sowie für die Teilnahme an Dienstversammlungen, Dienstge-
sprächen, Abstimmungsgesprächen mit Kolleginnen oder Kollegen, Konferenzen der Lehr-
kräfte und ähnliche Besprechungen in Präsenzform, bei denen länger als 15 Minuten an-
dauernde Kontakte zu Schülerinnen, Schülern oder Studierenden ausgeschlossen sind. Ei-
nem Antrag nach Satz 1 Nr. 1 ist eine ärztliche Bescheinigung der Grunderkrankung oder 
Immunschwäche beizufügen, es sei denn, der Schule oder der personalführenden Stelle 
liegt bereits ein hinreichender Nachweis des Risikos vor.  
 
(6) In den Fällen des Abs. 5 besteht die Arbeits- oder Dienstverpflichtung der Lehrkräfte 
sowie der sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst des Landes so-
wie die Pflicht der Schülerinnen, Schüler und Studierenden, an anderen schulischen Lehr-
angeboten teilzunehmen, im Übrigen fort. Dasselbe gilt in den Fällen des Abs. 2 und 4, so-
fern die Lehrkräfte, die sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst des 
Landes sowie die Schülerinnen, Schüler und Studierenden nicht selbst erkrankt sind. 
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(7) Die in den Einrichtungen nach § 33 Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes befindlichen 
Lehrkräfte, sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Betreuungskräfte 
sollen Betreuungsangebote für Kinder im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 6 mit 
Ausnahme der Kinder im Sinne des § 2 Abs. 3 bis einschließlich der Klassenstufe 6 anbie-
ten. Die in ganztägigen Angeboten tätigen Dritten können ihre Beschäftigten auch zur Un-
terstützung der Betreuungsangebote einsetzen. Einbezogen werden sollen auch Kinder, 
deren Betreuung aufgrund einer Entscheidung des zuständigen Jugendamtes, der zustän-
digen Schulpsychologin oder des zuständigen Schulpsychologen zur Sicherung des Kin-
deswohls dringend erforderlich ist. Für Kinder im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
und 6 mit Behinderungen oder Anspruch auf sonderpädagogische Förderung mit Ausnah-
me von Kindern im Sinne des § 2 Abs. 3 soll die Betreuung auch über die Klassenstufe 6 
hinaus angeboten werden, soweit deren Entwicklungsstand es erfordert. Satz 1 bis 4 gelten 
nicht, soweit die Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Die Organisation dieser Be-
treuungsangebote obliegt der Schulleitung. Die in Satz 1 genannten Personen dürfen ihre 
eigenen Kinder mit Ausnahme der Kinder nach § 2 Abs. 3 in das Betreuungsangebot ein-
beziehen. 
 

§ 4 
 
(1) Menschen mit Behinderungen dürfen Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
nach § 219 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder Tagesstätten nach § 219 
Abs. 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sowie Arbeitsbereiche anderer Leistungsan-
bieter nach § 60 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch nicht betreten, wenn  
 
1. sie sich in besonderen Wohnformen nach § 71 Abs. 4 Nr. 3 des Elften Buches Sozialge-

setzbuch befinden, 
 

2. sie bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs 
ausgesetzt sind, 
 

3. sie nicht in der Lage sind, die notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln nach Abs. 5 
unter Zuhilfenahme der üblichen Unterstützungsleistungen einzuhalten, 
 

4. sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19 
aufweisen oder in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infi-
zierten Personen noch nicht mehr als 14 Tage vergangen sind, oder 
 

5. in der Werkstatt oder dem Arbeitsbereich ein nach dem Infektionsschutzgesetz melde-
pflichtiges Infektionsgeschehen oder eine bestätigte Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt. 

 
(2) Menschen mit Behinderungen dürfen Tagesförderstätten nach § 219 Abs. 3 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch nicht betreten, wenn  
 
1. sie sich in besonderen Wohnformen nach § 71 Abs. 4 Nr. 3 des Elften Buches Sozialge-

setzbuch befinden, 
 

2. sie bei ihren Erziehungsberechtigten, Eltern oder anderen Angehörigen wohnen und ihre 
Betreuung sichergestellt ist, 
 

3. sie alleine oder in Wohngruppen wohnen und sich selbständig versorgen können oder 
eine Betreuung erhalten, 
 

4. sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19 
aufweisen oder in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infi-
zierten Personen noch nicht mehr als 14 Tage vergangen sind, oder 
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5. in der Einrichtung ein nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtiges Infektionsge-
schehen oder eine bestätigte Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt. 

 
(3) Das Betretungsverbot nach Abs. 1 oder 2 gilt nicht für Menschen mit Behinderungen 
nach Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 2 Nr. 1, wenn die besondere Wohnform unmittelbar räumlich 
mit der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, Tagesstätte oder Tagesförderstätte 
verbunden ist und sich dort keine weiteren Menschen mit Behinderungen aufhalten. 
 
(4) Die Werkstatt, die Einrichtung oder der andere Leistungsanbieter hat in den Fällen des 
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 2 eine Notbetreuung im notwendigen Umfang sicherzustellen, 
wenn  
 
1. ein in der Häuslichkeit lebender Erziehungsberechtigter, Elternteil oder Angehöriger zu 

einer der in der Anlage genannten Personengruppen gehört oder  
 
2. aufgrund eines besonders hohen Pflege- oder Betreuungsaufwandes im Einzelfall eine 

Betreuung durch die Erziehungsberechtigten, Eltern oder Angehörigen im häuslichen 
Rahmen nicht erfolgen kann. 

 
(5) Die Träger der Werkstätten, Einrichtungen und anderen Leistungsanbieter nach Abs. 1 
oder 2 haben dafür Sorge zu tragen, dass  
 
1. ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, ausgenommen zwischen Ange-

hörigen des gleichen Hausstandes, eingehalten wird, soweit keine geeigneten Trennvor-
richtungen vorhanden sind, und 

 
2. für den Fahrdienst und den Betrieb der Werkstatt, Einrichtung oder Arbeitsbereichs ein 

einrichtungsbezogenes Konzept zum Schutz vor der Übertragung von Infektionen nach 
Maßgabe der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sowie einrichtungsbe-
zogene Hygienepläne vorliegen und umgesetzt werden. 

 
(6) § 2 Abs. 4 gilt entsprechend.“ 
 

2. § 5 wird wie folgt geändert:  
 
a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:  
 

aa) Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:  
 

„1. eine der Pflegepersonen zu einer der in der Anlage genannten Personen-
gruppe gehört,“ 

 
bb) In Satz 2 wird die Angabe „Satz 1“ gestrichen. 
 

b) In Abs. 3 wird die Angabe „Abs. 5“ durch „Abs. 4“ ersetzt. 
 

3. § 6 wird wie folgt geändert:  
 
a) In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „Satz 1“ gestrichen.  
 
b) In Abs. 3 wird die Angabe „Abs. 5“ durch „Abs. 4“ ersetzt.  
 

4. § 7 wird wie folgt geändert:  
 
a) In Abs. 3 wird die Angabe „Satz 1“ gestrichen.  
 
b) In Abs. 4 wird die Angabe „Abs. 5“ durch „Abs. 4“ ersetzt. 
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5. § 8 wird wie folgt geändert:  
 

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch betriebserlaubnispflichtige statio-
näre Einrichtungen, die keine Kindertageseinrichtungen sind, dürfen nur von Personen 
betreten werden, die 
 
1. in der Einrichtung wohnhaft, 
 
2. für die Aufrechterhaltung des Betriebs dieser Einrichtungen erforderlich oder 
 
3. für die pädagogische oder therapeutische Arbeit erforderlich 

 
sind. Einrichtungen nach Satz 1 einschließlich der Einrichtungen für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 2 des Infektionsschutzgesetzes, 
dürfen außerdem von 
 
1.  

a) den Personensorgeberechtigten oder 
 
b) dem Vormund 
 
der in der Einrichtung befindlichen Personen,  

 
2. pädagogischen Fachkräften des Allgemeinen Sozialen Dienstes des zuständigen Ju-

gendamtes 
 
zu Besuchszwecken betreten werden. In Gemeinsamen Wohnformen nach § 19 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch ist der Besuch des jeweils anderen Elternteils zuläs-
sig. Satz 2 und 3 gelten nicht für Personen mit Atemwegsinfektionen.“ 

 
b) Nach Abs. 2 werden als Abs. 3 bis 5 angefügt: 

 
„(3) Besucherinnen und Besucher nach Abs. 2 Satz 2 und 3 sind verpflichtet, ihre Be-
suchszeit auf das absolut erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Sie müssen zu je-
der Zeit 
 
1. mindestens 1,50 Meter Abstand zur besuchten Person einhalten, 
 
2. eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und 
 
3. den von der Einrichtung angeordneten Hygieneregeln nachkommen. 
 
§ 1a Satz 2, 3 und 5 gelten entsprechend. 
 
(4) Besuche nach Abs. 2 Satz 2 und 3 sind bis zu einer abweichenden Entscheidung des 
Gesundheitsamtes nicht mehr gestattet, wenn in der Einrichtung ein nach dem Infekti-
onsschutzgesetz meldepflichtiges Infektionsgeschehen oder eine bestätigte Infektion mit 
SARS-CoV-2 vorliegt. 
 
(5) Sportangebote innerhalb der Einrichtung nach Abs. 2 sind auf Einzelpersonen oder 
auf die in einer Wohngruppe zusammenlebenden Bewohnerinnen und Bewohner zu be-
schränken. Die Angebote dürfen nur unter Beachtung der Empfehlungen des Robert 
Koch-Instituts zur Hygiene durchgeführt werden.“ 
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6. § 10 wird wie folgt geändert:  
 
 a) Nr. 1 und 2 werden wie folgt gefasst 
 

„1. dem Verbot des § 1 Abs. 1 oder 5, § 4 Abs. 1 oder 2, § 5 Abs. 1, § 7 Abs. 1, § 8 
Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 eine der aufgeführten Einrichtungen betritt, 

 
2. dem Verbot des § 2 Abs. 1 oder 3 oder § 2a Kinder eine der angeführten Einrich-

tungen betreten lässt,“ 
 

 b) Nr. 4 wird wie folgt gefasst:  
 

„4. § 2 Abs. 4, § 4 Abs. 6, § 6 Abs. 3 oder § 7 Abs. 4 Personen beschäftigt, die 
Krankheitssymptome für COVID-19 aufweisen, in Kontakt zu infizierten Personen 
stehen oder bei denen oder den Angehörigen desselben Hausstandes ein Kon-
takt mit infizierten Personen noch nicht mehr als 14 Tage zurückliegt.“ 

 
7. In § 11 Satz 2 wird die Angabe „5. Juni 2020“ durch „5. Juli 2020“ ersetzt. 
 
8. Die aus dem Anhang ersichtliche Anlage wird angefügt.  

Artikel 2  

Änderung der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung 

 
Die Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 302), 
geändert durch Verordnung vom 12. Mai 2020 (GVBl. S. 311, 315), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 wird wie folgt geändert:  
 
 a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:  
 

aa) In Nr. 5 wird das Komma nach dem Wort „Einrichtungen“ durch einen Punkt er-
setzt. 

 
bb) Die Nr. 6 bis 8 werden aufgehoben.  

 
b) Nach Abs. 2 wird als Abs. 2a eingefügt: 
 

„(2a) Abweichend von Abs. 1 Nr. 5 ist die Öffnung von Schwimmbädern und Badeanstal-
ten an Gewässern für den Trainingsbetrieb von Sportvereinen und die Durchführung von 
Schwimmkursen zulässig, wenn  
 
1. die Vorgaben des Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a bis c, e und f eingehalten werden, 

 
2. der Betreiber des Schwimmbades oder der Badeanstalt ein anlagenbezogenes 

Hygiene- und Zugangskonzept erstellt und einhält, welches eine Reinigung von 
Sanitär-, Gemeinschafts- und Umkleideräumen in kurzen Intervallen vorsieht, und 
 

3. nur von den Benutzern selbst mitgebrachte Badeschuhe und Handtücher ver-
wendet werden. 
 

Sammelumkleiden sind nur zulässig, wenn 
 
1. in die Umkleiden maximal eine Person je angefangener Grundfläche von 5 Quad-

ratmetern eingelassen wird 
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2. oder in den Umkleiden eine ausreichende Trennung durch feste Schutzeinrich-
tungen vorgenommen wird.“ 

 
c) In Abs. 3 werden die Wörter „die Öffnung von“ und die Angabe „ab dem 15. Mai 2020“ 

gestrichen. 
 
d) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:  
 
 (4) Der Betrieb von Spielbanken und Spielhallen ist zulässig, wenn  
 

1. ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, ausgenommen zwischen 
Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes, eingehalten wird, sofern 
keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind, 

 
2. Besucherinnen und Besucher sowie das Personal eine Mund-Nasenbedeckung im 

Sinne des § 1 Abs. 6 Satz 2 tragen, 
 
3. Name, Anschrift und Telefonnummer der Gäste zur Ermöglichung der Nachverfol-

gung von Infektionen von der Betriebsinhaberin oder dem Betriebsinhaber erfasst 
werden; diese haben die Daten für die Dauer eines Monats ab Beginn des Besuchs 
geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vorzuhalten 
und auf Anforderung an diese zu übermitteln sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist 
zu löschen oder zu vernichten; die Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 und 20 der Da-
tenschutz-Grundverordnung zur Informations-pflicht und zum Recht auf Auskunft zu 
personenbezogenen Daten finden keine Anwendung, 

 
4. geeignete Hygienemaßnahmen getroffen und überwacht werden sowie 
 
5. Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen erfolgen.“ 

 
e) Abs. 6 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(6) Der Betrieb von Freizeitparks ist unter den Voraussetzungen des Abs. 5 zulässig, 

sofern ein umfassendes Hygienekonzept vorliegt.“ 
 

2. § 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 4 
Gaststätten und Übernachtungsbetriebe 

 
(1) Gaststätten im Sinne des Hessischen Gaststättengesetzes vom 28. März 2012 (GVBl. 
S. 50), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016 (GVBl. S. 294), Mensen, 
Hotels, Kantinen, Eisdielen, Eiscafés und andere Gewerbe dürfen Speisen und Getränke 
 
1. zur Abholung oder Lieferung anbieten, wenn  
 

a) sichergestellt ist, dass die Speisen und Getränke ohne Wartezeit zur Verfügung 
stehen oder die Warteplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 
Metern zwischen den Abholerinnen und Abholern gewährleistet ist,  

 
b) geeignete Hygienemaßnahmen getroffen und überwacht werden sowie 
 
c) Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen erfolgen,  

 
2. zum Verzehr vor Ort anbieten, wenn sichergestellt ist, dass  
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a) ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, ausgenommen zwischen 
Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes, eingehalten wird, sofern 
keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind,  

 
b) Name, Anschrift und Telefonnummer der Gäste zur Ermöglichung der Nachverfol-

gung von Infektionen von der Betriebsinhaberin oder dem Betriebsinhaber erfasst 
werden; diese haben die Daten für die Dauer eines Monats ab Beginn des Besuchs 
geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vorzuhalten 
und auf Anforderung an diese zu übermitteln sowie unverzüglich nach Ablauf der 
Frist zu löschen oder zu vernichten; die Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 und 20 
der Datenschutz-Grundverordnung zur Informationspflicht und zum Recht auf Aus-
kunft zu personenbezogenen Daten finden keine Anwendung,  

 
c) Küchenpersonal, Kellnerinnen und Kellner sowie Servicekräfte eine Mund-Nasen- 

Bedeckung im Sinne des § 1 Abs. 6 Satz 2 tragen,  
 
d) keine Gegenstände zur gemeinsamen Nutzung bereitgestellt werden,  
 
e) geeignete Hygienemaßnahmen getroffen und überwacht werden sowie  
 
f) Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen erfolgen.  

 
Satz 1 Nr. 2 Buchst. b gilt nicht für Kantinen. 
 
(2) Übernachtungsangebote sind zulässig, wenn 
 

1. geeignete Hygienemaßnahmen nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 
getroffen und überwacht werden sowie  

 
2. Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen erfolgen und 

 
3. zum Übernachtungsbetrieb gehörende Sauna-, Schwimm- und Wellnessbereiche 

ausschließlich von Übernachtungsgästen genutzt werden.  
 
3. § 8 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Nr. 3 wird nach der Angabe „Abs. 3“ die Angabe „Satz 1“ gestrichen.  
 
b) In Nr. 4 wird die Angabe „§ 2 Abs. 4 Nr. 4 “ durch „§ 2 Abs. 4 Nr. 3“ und die Angabe „§ 4 

Abs. 2 Nr. 3“ durch die Angabe „§ 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b“ ersetzt. 
 
c) In Nr. 5 wird die Angabe „§ 2 Abs. 4 Nr. 3“ durch „§ 2 Abs. 4 Nr. 2“ und die Angabe „§ 4 

Abs. 2 Nr. 4 oder Abs. 3 Satz 2“ durch § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c ersetzt. 
 
d) Nr. 9 und 10 werden wie folgt gefasst:  
 

„9. den Vorgaben des § 4 Abs. 1 Nr. 1 Speisen oder Getränke zur Lieferung oder 
Abholung anbietet, 

 
10. den Abstands- und Hygienevorschriften des § 4 Abs. 1 Nr. 2 Speisen oder Ge-

tränke zum Verzehr vor Ort anbietet,“ 
 

f) Nr. 11 wird aufgehoben. 
 
g) In Nr. 12 wird die Angabe „§ 4 Abs. 4 Satz 2“ durch „§ 4 Abs. 2“ ersetzt.  

 
4. In § 10 Satz 2 wird die Angabe „5. Juni 2020“ durch „5. Juli 2020“ ersetzt. 
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Artikel 3  

Änderung der Fünften Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 
 
Die Fünfte Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 16. März 2020 (GVBl. S. 166), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. Mai 2020 (GVBl. I S. 298), wird wie folgt geändert:  
 
1. § 1 wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 1  
Betriebs- und Organisationspflichten eines Krankenhauses 

 
(1) Die Krankenhäuser sind verpflichtet, entsprechend dem jeweiligen Stand der medizini-
schen Wissenschaft und unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts alle erforderlichen Maßnahmen zur Erkennung, Verhütung und Bekämpfung des 
SARS-CoV-2-Virus zu treffen, insbesondere 
 
1. die Erstellung eines Konzeptes mit  

 
a) Regelungen zur Anpassung der Behandlungskapazitäten an das Infektionsgesche-

hen, 
 

b) Maßnahmen zur Verhinderung des Eintrags des SARS-CoV-2-Virus durch Patientin-
nen und Patienten und deren Besucher, 
 

c) Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus, 
 

2. die Einrichtung eines Ausbruchmanagement-Teams, das Maßnahmen zum Schutze der 
Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergreift, 

 
3. die Vermeidung von Mehrbettzimmern, 
 
4. Testungen auf das SARS-CoV-2-Virus bei klinischem oder anamnestischen Anlass, 
 
5. die Bereitstellung geeigneter persönlicher Schutzausrüstung für Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie die Bereitstellung eines Mund-Nasen-Schutzes für Patientinnen und 
Patienten, 
 

6. die Fortbildung von ärztlichem und pflegerischem Personal in der intensivmedizinischen 
und infektiologischen Versorgung von COVID-19-Patientinnen und -Patienten, 

 
7. Schulungen und Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Erkennung, 

Verhütung und Bekämpfung des SARS-CoV-2-Virus, einschließlich der erforderlichen 
Hygienemaßnahmen.  

 

(2) Die Krankenhäuser sind verpflichtet, ihr Konzept nach Abs. 1 Nr. 1 dem für das Kran-
kenhauswesen zuständigen Ministerium bis zum 30. Juni 2020 vorzulegen.“ 
 

2. § 6 wird wie folgt gefasst:  

„§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 
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Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, 
wer 

1. vorsätzlich oder fahrlässig der Meldepflicht für Beatmungsgeräte nach § 3 Abs. 1 zuwi-
derhandelt, 

2. entgegen § 1 Abs. 1 Nr. 1 kein Konzept zur Bekämpfung der Ausbreitung von SARS-
CoV-2 in seiner Einrichtung erstellt.“ 

 
3. In § 7 Satz 2 wird die Angabe „5. Juni 2020“ durch die Angabe „5. Juli 2020“ ersetzt. 
 

Artikel 4  

Änderung der Sechsten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 
 
In § 7 Satz 2 der Sechsten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 2. April 2020 
(GVBl. I S. 238), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. Mai 2020 (GVBl. I S. 298), wird die 
Angabe „5. Juni 2020“ durch die Angabe „5. Juli 2020“ ersetzt. 

Artikel 5 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Abweichend von Satz 1 treten 

1. Art. 1 am 2. Juni 2020 und 

2. Art. 2 Nr. 1 Buchst. b am 1. Juni 2020  

in Kraft.  
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Wiesbaden, den 25. Mai 2020 

 
 

Hessische Landesregierung 
 
 
Der Ministerpräsident Der Minister 
 für Soziales und Integration 
 
 
 
       gez. Bouffier           gez. Klose 
 
 
 Der Minister 
 des Innern und für Sport 
 
 
 
            gez. Beuth 
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„Anlage zu § 2 Abs. 2 

 

1. Angehörige des Polizeivollzugsdienstes im Sinne der Hessischen Polizeilaufbahnverord-
nung vom 10. März 2015 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 
2017 (GVBl. S. 114), sowie des Bundespolizeigesetzes vom 19. Oktober 1994 (BGBl. I S. 
2978, 2979), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1724) 
und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes, die bei den Polizeipräsidien tätig 
sind und Vollzugsaufgaben wahrnehmen, 

2. Angehörige von Feuerwehren nach den §§ 9, 10 und 14 des Hessischen Brand- und Ka-
tastrophenschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2014 
(GVBl. S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. August 2018 (GVBl. S. 374), 

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach 
§ 2 Abs. 2 des Hessischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 28. 
September 2007 (GVBI. I S. 659), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Mai 2020 (GVBI. 
S. 310), 

4. Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie Amtsanwältinnen 
und Amtsanwälte der Justiz, 

5. Bedienstete des Justiz- und Maßregelvollzuges, 

6. Bedienstete von Rettungsdiensten nach § 3 Abs. 1 des Hessischen Rettungsdienstgeset-
zes vom 16. Dezember 2010 (GVBl. I S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. 
September 2018 (GVBl. S. 580), 

7. Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerkes nach § 2 des THW-Gesetz vom 22. 
Januar 1990 (BGBl. I S. 118), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1514), 

8. Helferinnen und Helfer des Katastrophenschutzes nach § 38 Abs. 1 des Hessischen 
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes, 

9. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 bis 
7 und 11 sowie § 36 Abs. 1 Nr. 2 und 7 des Infektionsschutzgesetzes sowie Beschäftigte 
von ambulanten Betreuungs- und Pflegediensten nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Hessi-
schen Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen vom 7. März 2012 (GVBl. S. 34), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2016 (GVBl. S. 322), 

10. die in der gesundheitlichen Versorgung von Menschen tätigen Angehörigen medizinischer 
und pflegerischer Berufe, insbesondere 

a) Altenpflegerinnen und Altenpfleger nach § 1 des Altenpflegegesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 1691), aufgehoben durch Ge-
setz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) in Verbindung mit § 64 des Pflegeberufege-
setzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. Januar 2020 (BGBl. I S. 66), oder nach § 58 Abs. 2 des Pflegeberufegesetzes, 

b) Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer nach § 1 des Hessischen Altenpflege-
gesetzes vom 5. Juli 2007 (GVBl. I S. 381), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. 
Juni 2018 (GVBl. S. 296), 

c) Anästhesietechnische Assistentinnen und Anästhesietechnische Assistenten im Sin-
ne der §§ 1 und 2 der DKG-Empfehlung zur Ausbildung und Prüfung von Operations-
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technischen und Anästhesietechnischen Assistentinnen/Assistenten vom 17. Sep-
tember 2013, 

d) Ärztinnen und Ärzte nach § 2a der Bundesärzteordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. April 1987 (BGBl. I S. 1218), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307), 

e) Apothekerinnen und Apotheker nach § 3 der Bundes-Apothekerordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1478, 1842), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307), 

f) Desinfektorinnen und Desinfektoren nach § 1 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für Desinfektorinnen und Desinfektoren vom 6. Dezember 2010 (GVBl. I S. 711), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 3. Dezember 2015 (GVBl. S. 580), 

g) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003 
(BGBl. I S. 1442), aufgehoben durch Gesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), in 
Verbindung mit § 64 des Pflegeberufegesetzes oder nach § 58 Abs. 1 des Pflegebe-
rufegesetzes, 

h) Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger nach § 
1 Abs. 1 Nr. 1 des Krankenpflegegesetzes, in Verbindung mit § 64 des Pflegeberufe-
gesetzes, 

i) Hebammen nach § 3 des Hebammengesetzes vom 22. November 2019 (BGBl. I S. 
1759), 

j) Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer nach § 1 des Hessisches Kran-
kenpflegehilfegesetzes vom 21. September 2004 (GVBl. I S. 279), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29. September 2017 (GVBl. S. 313), 

k) Medizinische Fachangestellte nach § 1 der Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Medizinischen Fachangestellten/zur Medizinischen Fachangestellten vom 26. 
April 2006 (BGBl. I S. 1097), 

l) Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentinnen und Medizinischtechnische La-
boratoriumsassistenten nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 des MTA-Gesetzes vom 2. August 
1993 (BGBl. I S. 1402), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. August 2019 (BGBl. I 
S. 1307), 

m) Medizinisch-technische Radiologieassistentinnen und Medizinisch-technische Radio-
logieassistenten nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 des MTA-Gesetzes, 

n) Medizinisch-technische Assistentinnen für Funktionsdiagnostik oder Medizinisch-
technischer Assistenten für Funktionsdiagnostik nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 des MTA-
Gesetzes, 

o) Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter nach § 1 des Notfallsanitätergesetzes vom 
22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1348), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2768), 

p) Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten im Sinne 
der §§ 1 und 2 der DKG-Empfehlung zur Ausbildung und Prüfung von Operations-
technischen und Anästhesietechnischen Assistentinnen/Assistenten vom 17. Sep-
tember 2013, 
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q) Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner nach § 1 Absatz 1 Satz 1 des Pflegeberufe-
gesetzes, 

r) Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner nach § 1 Absatz 1 Satz 2 des Pflegeberufe-
gesetzes, 

s) Pharmazeutisch-technische Assistentinnen oder pharmazeutisch-technische Assis-
tenten nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den Beruf des pharmazeutisch-
technischen Assistenten in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
1997 (BGBl. I S. 2349), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 15. August 2019 (BGBl. 
I S. 1307), 

t) Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten nach § 1 des Rettungsassistenten-
gesetzes vom 10. Juli 1989 (BGBl. I S. 1384), aufgehoben vom 22. Mai 2012 (BGBl. I 
S. 1348), in Verbindung mit § 30 des Notfallsanitätergesetzes, 

u) Zahnärztinnen und Zahnärzte nach § 1 des Gesetzes über die Ausübung der Zahn-
heilkunde in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1987 (BGBl. I S. 1225), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2768), 

v) Zahnmedizinische Fachangestellte nach § 1 der Verordnung über die Berufsausbil-
dung zum Zahnmedizinischen Fachangestellten/zur Zahnmedizinischen Fachange-
stellten vom 4. Juli 2001 (BGBl. I S. 1492), 

w) Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten so-
wie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen oder Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten nach § 1 des Psychotherapeutengesetzes vom 16. Juni 1998 
(BGBl. I S. 1311), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 
1307), 

11. Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kinder nach § 25 Hessisches Kinder- und Jugendhil-
fegesetzbuch, 

11a. Beschäftige in nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch betriebserlaubnispflichti-
gen stationären oder teilstationären Einrichtungen, die keine Kindertagesbetreuungsein-
richtungen sind, 

11b. Personen, die hauptberuflich Beratungsdienste der psychosozialen Notfallversorgung, 
insbesondere im Bereich der Notfallseelsorge oder der Krisentelefone, sicherstellen, so-
wie Mitarbeiterinnen von Schutzeinrichtungen für Betroffene geschlechtsspezifischer Ge-
walt, insbesondere von Frauenhäusern oder Schutz-wohnungen, 

11c. Personen, die in nach § 9 anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen Bera-
tungen nach § 5 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 
1398), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2789), durch-
führen, 

11d. Beschäftigte des Allgemeinen Sozialen Dienstes bei den öffentlichen Trägern der Kinder- 
und Jugendhilfe, 

11e. Tagespflegepersonen nach § 43 Abs. 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch, 

12. Personen, die unmittelbar mit der Auszahlung von Geldleistungen nach einem der folgen-
den Gesetze befasst sind: 

a) Zweites Buch Sozialgesetzbuch, 

b) Drittes Buch Sozialgesetzbuch, 
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c) Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, 

d) Asylbewerberleistungsgesetz, 

e) Bundesausbildungsförderungsgesetz, 

f) Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung und 

g) Wohngeldgesetz, 

13. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unmittelbar in den Sektoren der Verordnung zur Be-
stimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz vom 22. April 2016 (BGBI. I S. 
958), zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. Juni 2017 (BGBI. I S. 1903) tätig sind, 
soweit von dem Arbeitgeber der Nachweis erbracht wird, dass ihre Tätigkeit zwingend er-
forderlich ist; dabei bleiben die Schwellenwerte der Anhänge außer Betracht. 

14. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Abfallbewirtschaftung tätig sind, soweit von 
dem Arbeitgeber der Nachweis erbracht wird, dass ihre Tätigkeit vor Ort am Arbeitsplatz 
zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur zwingend erforderlich ist, 

15. hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Presse, Rundfunk, Fernsehen und 
anderen Telemedien, soweit vom Arbeitgeber der Nachweis erbracht wird, dass ihre Tä-
tigkeit vor Ort am Arbeitsplatz zur Aufrechterhaltung des Kern-betriebs zwingend erforder-
lich ist, 

16. Soldatinnen und Soldaten nach § 1 des Soldatengesetzes vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 
1482), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626), sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundeswehr, die zur Sicherstellung der Einsatzbe-
reitschaft und der laufenden Einsätze der Bundeswehr erforderlich sind, 

17. Schulleiterinnen und Schulleiter, Personal des Schulträgers im Sinne des § 156 Nr. 1 des 
Hessischen Schulgesetzes sowie Lehr- und Betreuungskräfte, die unmittelbar mit der Or-
ganisation und Durchführung des Präsenzunterrichts und von anderen schulischen Ver-
anstaltungen nach § 3 Abs. 1 oder der Betreuung nach § 3 Abs. 7 befasst sind, 

18. Personen, die nachweislich im Bereich der medizinischen und pharmazeutischen For-
schung im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus tätig sind, 

19. Personen, die nach Bestätigung der Dienststellenleitung in den Kernbereichen der staatli-
chen Forschung und Wissenschaftsverwaltung sowie in Kernbereichen des Kulturgut-
schutzes ihre Tätigkeit in der Dienststelle ausüben müssen, 

20. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen und Notare, 

21. Mitglieder von Verfassungsorganen, 

22. Pfarrerinnen und Pfarrer, Seelsorgerinnen und Seelsorger, 

23. Inhaber von und Beschäftigte in Bestattungsunternehmen, 

24. Inhaber von und Beschäftigte in Betrieben des Gebäudereiniger-Handwerks im Sinne der 
Nr. 33 der Anlage B der Handwerksordnung. 

 


